
— 163 —

Zentralblatt
für das

Deutsche Neic.
—*er des Innern.

In bettehen durch alle Poftanstalton und Huchhandlungon.

XXXVII. Jahrgang, Berlin, Donnerstag, den 26. August 1909. - Nr. 48.

Zuhalt: Post· und Telegraphenwesen: Anwelsung für den Funkentelegraphendient Seite 758
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Bekanutmachung.

Für den Funkentelegraphendienst ist die nachstehende Anweisung erlassen worden. Die
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I. Algemeines.

8 1. 1. Unter Küstenstation wird jede Funkentelegraphenstation verstanden, die auf festem
Lande oder auf einem dauernd verankerten Schiffe errichtet ist und zum Austausche von Nachrichten
mit den Schiffen in See benutzt wird.

2. Jede Funkentelegraphenstation auf einem nicht dauernd verankerten Schiffe wird Bord-
station genannt.

s. Das mittels Funkentelegraphen übermittelte Telegramm heißt Funkentelegramm.

II. Geltungsbereich der Auweisung.

8 2. Die Anweisung regelt
a) den öffentlichen Verkehr der deutschen Küstenstationen mit deutschen Bordstationen und

der deutschen Bordstationen untereinander,

b) den öffentlichen Verkehr der deutschen Küstenstationen mit fremden Bordstationen sowie
deutscher Bordstationen mit fremden Küsten- und mit fremden Bordstationen").

Daneben gilt die Telegraphenordnung für das Deutsche Reich insoweit, als ihr die Bestimmungen
dieser Anweisung nicht entgegenstehen.

die internationale Funkentelegraphie unterliegt außerdem den Bestimmungen der Artikel 1, 2,
5, 6, 7, 8, 11, 12 und 17 des internationalen Telegraphenvertrages von St. Petersburg vom

1%. 12. t 1875. Auch finden die Bestimmungen der Ausführungsübereinkunft zum internationalen
Telegraphenvertrage, soweit sie nicht im Widerspruch mit dieser Muwessung stehen, sinngemäß Anwendung.

III. Verpflichtung zum funkentelegraphischen Verkehr.

· Es.1.DieKüstenstationenunddieBordstationensindverpflichtet,ohneUnterschieddesvon

ihnen benutzten funkentelegraphischen Systems Funkentelegramme mit einander auszutauschen.

2. Soweit für einzelne Stationen Beschränkungen des öffentlichen Verkehrs estaesert sind, ist
dies in dem internationalen Verzeichnis der Funkentelegraphenstationen (§ 4) angegeben.

Æ. 1 4. . —G4

IV. Internationales Verzeichnis der 9

8 4. 1. Vom internationalen Bureau der Telegraphenverwaltungen in Bern wird ein Ver-

zeichnis der in Betracht kommenden Funkentelegraphenstationen herausgegeben.

Es enthält für jede Station folgende Angaben:
 für die Küstenstationen Namen, Nationalität und geographische Lage; für die Bord-

stationen Namen, Nationalität, Unterscheidungszeichen des internationalen Signalbuchs
und Heimatshafen des Schiffes;
Rufzeichen (die Rufzeichen müssen aus Gruppen von drei Buchstaben bestehen und von-
einander verschieden sein);
normale Reichweite;

funkentelegraphisches System;
Art der Empfangsapparate (Schreib-, Hörapparate oder andere);

Wellenlängen (die Normalwelle ist unterstrichen);

—.

’
*) Anmerkung zu &amp;5 2. Soweit die Bestimmungen dieser Anweisung für Bordstationen in Betracht kommen,

die von Privatunternehmern bekrieben werden und nicht dem öffentlichen Verkehre dienen, wird ihre Befolgung auch diesen
Bordstationen auferlegt.
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7. Art des Verkehrs, dem die Station dient:
allgemeiner öffentlicher Verkehr
beschränkter öffentlicher Drrebri (Verkehr mit den Schissen .., mit den Schiff-

fahrtsliniien b„ mit den nach dem Systen ausgerüsteten
Schiffen usw.);

öffentlicher Verkehr auf weite Entfernung;
Privatverkehr;

Mionderer Verkehr (ausschließlich amtlicher Verkehr);
8. Dienststunden;
9. Höhe derKüstengebühr oder der Bordgebühr.

2. Jede Küsten= und jede Bordstation erhält ein Exemplar dieses Verzeichnisses und hat es
auf Grund . gelieferten Nachträge und Berichtigungen dauernd richtig zu halten.

V. Fernhaltung von Störungen.

8S. 1. Der Betrieb der Funkentelegraphenstationen ist möglichst so einzurichten, daß er den

Dienst anderer derartiger Stationen nicht stört.“)
Der Austausch überflüssiger Zeichen und Wörter ist untersagt. Versuche und Ubungen

dürfen nur insoweit stattfinden, als sie den Betrieb anderer Stationen nicht stören.

3 Sämtliche Stationen sind verpflichtet, den Telegrammaustauch mit der geringsten Energie,
die für eine gute Verständigung aufgewandt werden muß, zu bewirken.

4. Der Verkehr zwischen den Bordstationen soll sich so abwickeln, daß der Betrieb der Küsten-
stationen dadurch nicht gestört wird. Letzteren gebührt im allgemeinen der Vorrang für den öffent-
lichen Nachrichtenverkehr.

VI. Anruf von Schiffen in Fernot.

6 6. Die Funkentelegraphenstationen sind verpflichtet, Anrufe von Schiffen in Seenot mit
unbedingtem Vorrang entgegenzunehmen, zu beantworten und ihnen gebührend Folge zu geben.)

§ 7. In Seenot befindliche Schiffe gebrauchen das Zeichen

·0%% #.

das in kurzen Zwischenräumen wiederholt wird. »

Sobald eine Station das Rotsignal wahrnimmt, muß sie alle andere Korrespondenz unter-
brechen und darf sie erst wieder aufnehmen, nachdem sie die Gewißheit erlangt hat, daß die durch den

Hilferuf Wranlawtie Korrespondenz beendet ist.das Schiff in Seenot am Schlusse der Reihe von Notzeichen das Rufzeichen einer
bestimmten —im hinzu, so hat nur diese den Ruf zu beantworten. Fehlt die Angabe einer

bestimmten Station in dem Hilferufe, so hat jede das Notsignal empfangende Station die Verpflichtung,
sich zu melden.

8 8. Wegen der weiteren Behandlung der von Schiffen in Seenot eingehenden Meldungen

erhãlt jede Küstenstation besondere Anweisung von der vorgesetzten Behörde.

*) Anmerkung. Zu den Stationen mit beschränktem öffenllichen Verkehr gehören die auf deutschen Feuer-

schifen gerrichteten Stationen. Diese verkehren in der Regel funkentelegraphisch nur mit einer bestimmten Küstenslation
und befördern:

1. Telegramme (dienstliche und private), die von ihrer Besahung ausgehen oder an sie gerichtetsind:2. Telegramme, die ihnen etwa von Schissen in See auf anderem als unkenkelegrchhischem Bege zur

Weiterbeförderung zugehen.
Mit Schifien in Ser dürfen diese Stationen funkentelegraphisch nur in Fällen der Nor verkehren. Für die

unter 1 und 2 bezeichueten Telegramme wird die nach den allgemeinen Bestimmungen zu berechnende Gebühr für die
Beforderung auf den Linien des Telegraphennetes und daneben ein fester Zuschlag von 80 erhoben. Die Gesamt-
gebühr wird für die an Feuerschifsfe gerichtelen Telegramme vom Absender und für die von Feuerschisfsen kommenden

Telegramme vom Empfänger erhoben.
**) Aumerkung. Diese Bestimmung sindet auch auf Küsten= und Bordstationen Anwendung, die nicht dem

öffentlichen Verkehre dienen.
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VII. Gebührenberechunug und Erhebung.

8 9. Die Gesamtgebühr für Funkentelegramme umfaßt:)
1. die Gebühr für die Seebeförderung, und zwar

a) die „Küstengebühr“, die der Küstenstation zukommt,
9 die „Bordgebühr“, die der Bordstation zukommt,

2. die nach den allgemeinen Bestimmungen berechnete Gebühr für die Beförderung auf den
Linien des Telegraphennetzes.

8 10. 1. Für deutsche Stationen beträgt in der Regel:

a) die Küstengebühr 15 9“ für das Wort, mindestens 1 /4 50 N für ein Telegramm,
h) die Bordgebühr 35 7/ für das Wort, mindestens 3 4 50 für ein Telegramm.

2. Für sämtliche Stationen ist die Höhe der Gebühren in dem internationalen Verzeichnis der
Funkentelegraphenstationen angegeben.

8. Zur Berechnung der hinzutretenden Gebühren für die Beförderung auf den Linien des
Telegraphennetzes werden auch den Bordstationen Tarife geliefert. Sie können jedoch über die Taxierung
von Funkentelegrammen, für die sie nicht alle erforderlichen Angaben besitzen, bei den Küstenstationen
Auskunft einholen.

8 U. Hinsichtlich der Gebührenberechnung gilt das Land, auf dessen Gebiet die vermittelnde
Küstenstation liegt, für Telegramme an Schiffe als Bestimmungsland, für Telegramme von Schiffen
als Ursprungsland.

8 12. Für die im Verkehr zwischen Bordstationen, gleichviel welcher Nationalität, und den
Küstenstationen ausgewechselten Telegramme, die nach dem Lande der Küstenstation bestimmt sind oder
aus diesem Lande herrühren, werden hinsichtlich der Beförderungsstrecke auf den gewöhnlichen Tele-
graphenlinien die im innern Verkehr des betreffenden Landes geltenden Gebühren erhoben.

18. 1. Im Verkehr zwischen Küstenstationen und Bordstationen wird die Gesamtgebühr der
Funkentelegramme vom Absender erhoben.

2. Im Verkehr zwischen Bordstationen wird die dem gebenden Schiffe zukommende Bord-
gebühr vom Absender, die dem aufnehmenden Schiffe zukommende vom Empfänger erhoben.

VIII. Hehandlung der Telegramme non und nach Funkentelegraphenstati , die nicht im

Stationsverzeichmis aufgeführt sind.
14. 1. Telegramme an F legraphenstationen, die im Stationsverzeichnisse nicht ent-

halten sind, bleiben, sofern nicht Ausnahmen besonders bekannt gemacht worden sind, von der An-
nahme ausgeschlossen.

2. Wird ein solches Funkentelegramm zugelassen, so kommen die gewöhnlichen Gebührensätze
zur Anwendung.

· 8. Jedes von einem Schiffe herrührende Funkentelegramm, das von einer der im Verzeichnis

aufgeführten Küstenstationen empfangen oder von der Verwaltung eines der im Verzeichnis aufgeführten
Länder im Durchgang aufgenommen worden ist, ist weiterzubefördern.

Ebenso ist jedes für ein Schiff bestimmte Funkentelegramm weiterzubefördern, wenn die Ver-
waltung eines dieser Länder es zur Beförderung angenommen oder von einem anderen Lande im

Durchgang entgegengenommen hat.

15. Ein Funkentelegramm, das Telegraphenlinien oder Funkentelegraphenstationen eines
im Stationsverzeichnis nicht vertretenen Landes berührt, kann weiterbefördert werden, wenn die Ver-
waltungen, denen diese Linien oder Stationen unterstehen, erklärt haben, gegebenenfalls wenigstens die
für die regelrechte Beförderung der Funkentelegramme unerläßlichen Bestimmungen anwenden zu
wollen, und wenn die Abrechnung gesichert ist.

Ein Verzeichnis dieser Verwaltungen wird eintretendenfalls dem Stationsverzeichnis beigefügt.

—

*) Anmerkung. Wegen der Gebühren für Telegramme von und nach Stationen auf Feuerschiffen vgl. die
Anmerkung') zu § 4.
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IX. Uechnische Einrichtung der Kunbentelegraphenstat#
E .. 1Bu

a)Allgemeines.

8 16. Die Wahl der funkentelegraphischen Apparate und Einrichtungen bei den Küsten= und
Bordstationen ist frei. Die Einrichtung dieser Stationen soll möglichst den Forsstritten der Wissen-
schaft und der Technik entsprechen.

b) Welleulängen.

8§ 17. 1. Für den allgemeinen öffentlichen Verkehr werden zwei Wellenlängen, die eine von
300 m und die andere von 600 m zugelassen.

2. Welche dieser Wellen als Normalwelle jeder einzelnen Küstenstation zugeteilt ist, geht
aus dem Stationsverzeichnis hervor.

Jede Station muß imstande sein, während der ganzen Dauer der Dienststunden die mit ihrer
Wellenlänge gegebenen Anrufe aufzunehmen; andere Wellenlängen dürfen bei ihr für den allgemeinen
öffentlichen Verkehr nicht benutzt werden.

Sofern bei einzelnen Stationen etwa noch andere Wellen") für den Verkehr auf große Ent-
fernungen oder für nicht dem allgemeinen öffentlichen Verkehr dienende Zwecke zugelassen sind, geht
dies ebenfalls aus dem Stationsverzeichnis hervor.

5. Die normale Wellenlänge für Bordstationen beträgt 300 m. Die Bordstationen müssen

diese Velle zur Verfügung haben; sie dürfen außerdem noch andere Wellenlängen bis 600 m
anwenden.

Schiffe geringen Raumgehalts, die sachlich außerstande fsind, mit ihren Einrichtungen eine

Pellenlänge von 300 m zu erzielen, können ermächtigt werden, eine geringere Wellenlänge zu
enutzen.

X. Errichtung von Küsten- und Lordstationen durch Peivatunternehmer.

8 18. Die Errichtung und der Betrieb von Küstenstationen und Bordstationen durch Privat-
unternehmer unterliegt der Genehmigung des Reichs. Die Genehmigung wird vom Reichs-Postamt

gegen Anerkennung der Bedingungen erteilt, die für Bordstationen in der Aalae 1 enthalten sind;
—ie ihre Ergänzung und Abänderung bleibt vorbehalten. Die Bedingungen für Küstenstationen werden

–

von Fall zu Fall besonders festgesetzt.

sprech 8 19. 1. Jede genehmigte Bordstation hat insbesondere folgenden Bedingungen zu ent-
prechen:

a) das angewandte System muß ein solches mit Abstimmung sein;
b) die Sende- und Empfangsgeschwindigkeit darf unter gewöhnlichen Umständen nicht hinter

12 Wörtern zu 5 Buchstaben in der Minute zurückbleiben;

) die dem funkentelegraphischen Apparat zugeführte Kraft darf unter normalen Verhält-
nissen ein Kilowatt nicht übersteigen. Eine größere Kraft kann angewandt werden,
wenn das Schiff auf eine Entfernung von mehr als 300 km von der nächsten Küsten-
station Nachrichten auszutauschen hat oder wenn infolge von Hindernissen die Ubermitt-
lung sich nur durch einen vermehrten Kraftaufwand ermöglichen läßt.

2. Bevor ein Telegraphist zur Bedienung einer Bordstation zugelassen wird, hat er sich vor
einer vom Reichs-Postamt bezeichneten Dienststelle einer Prüfung zu unterwerfen. Besteht er diese
Prüfung, so erhält er ein Zeugnis, das seinen Befähigungsnachweis feststellt in bezug auf:

a) die Einstellung der Apparate,
b) die Ubermittlung und die Aufnahme (sowohl vom Morsestreifen als nach dem Gehör)

mit einer Geschwindigkeit von mindestens 20 Wörtern in der Minnute,
J) die Kenntnis der Bestimmungen über den funkentelegraphischen Nachrichtenaustausch.

Außerdem wird durch das Zeugnis festgestellt, daß der Telegraphist auf das Telegraphen-
geheimnis verpflichtet worden ist.

* *) Anmerkung. Hierbei ist Voraussetzung, daß diese Wellenlängen nicht 600 m überschreiten oder daß sie
größer als 1600 m sind.
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8. Es kann auf Zurückziehung des Zeugnisses erkannt werden, wenn bei Verstößen gegen
die vorliegende Anweisung die Schuld nach dem Ergebnis der Untersuchung auf den Telegraphisten fällt.

4. Wenn festgestellt wird, daß der Verstoß auf den Zustand der Apparate oder auf dem
Telegraphisten gegebene Weisungen zurückzuführen ist, so wird in Ansehung der dem Schiff erteilten
Genehmigung ebenso verfahren.

5. Wiederholte Zuwiderhandlungen desselben Schiffes können zur Folge haben, daß die

küntinssatane ermächtigt werden, die von diesem Schiff ausgehenden Nachrichten nicht mehr an-
zunehmen.

6. Die Küstenstationen sind verpflichtet, die vorschriftsmäßige Handhabung des Betriebes durch
die Bordstationen zu überwachen und Verstöße ihrer vorgesetzten Behörde zu melden.

XI. M##nststunden der Aüstenstationen.

§ 20. 1. Bei den Küstenstationen besteht möglichst ununterbrochener Tages= und Nachtdienst.

Näheres ergibt das Stationsverzeichnis.
2. Küstenstationen mit beschränktem Dienste dürfen erst schließen, nachdem sie alle vorliegenden

Funkentelegramme an die Schiffe innerhalb ihrer Reichweite befördert und alle von solchen Schiffen
angemeldeten Funkentelegramme ausgenommen haben. Diese Bestimmung gilt auch, wenn Schiffe ihre
Gegenwart vor der wirklichen Beendigung der Arbeit ankündigen.

XII. Abfassung uud Aufgabe der Funkentelegramme.

8 21. 1. Die Funkentelegramme erhalten am Schluß des Kopfes den Dienstvermerk „Radio“.

2. Bei der Ubermittlung der Funkentelegramme von Bordstationen nach Küstenstationen wird
von der Angabe des Tages und der Stunde der Auflieferung im Kopfe abgesehen.

Bei der Weiterbeförderung auf dem Telegraphennetz gibt die Küstenstation als Aufgabeanstalt

ihren Namen, dahinter den des Schiffes und als Aufgabezeit die Zeit des Empfanges an. L#r 3,
8§ 22. Die Adresse der Funkentelegramme an Schiffe in See muß möglichst vollständig sein; #ier *2

sie hat zu enthalten: Auage 2.
a) den Namen des Empfängers mit etwaigen ergänzenden Zusätzen;
b) den Namen des Schiffes, wie er in dem Verzeichnis aufgeführt ist, unter Hinzufügung

der Nationalität und, im Falle von Namensgleichheit, des Unterscheidungszeichens nach
dem internationalen Signalbuch;

() den Namen der Küstenstation, wie er in dem Verzeichnis aufgeführt ist.

XIII. Ubermittlung der Funkentelegramme.
 flhermittinnsszeichen.

8 23. 1. Für die Ubermittlung werden die Zeichen des internationalen Morsealphabets
angewendet.

Diese Zeichen sind die folgenden:

Buchstaben:

— Abstand und Länge der Zeichen:

äe..— 1. Ein Strich ist gleich drei Punkten.
odet — 2. Der Raum zwischen den Zeichen eines und desselben
222 Buchstabens ist gleich einem Punkt

c me--- «

oh---- 3 .DetRaumzwischenzweiBuchstabenistgleichdrei
COOO Punkten.

 iie Der Raum zwischen zwei Wörtern ist gleich fünf
 6( —## Punkten.

n
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Bei der amtlichen Wiederholung und im Kopfe der Telegramme sind die Ziffern mit Hilfe der

folgenden Zeichen auszudrücken. Diese Zeichen können auch im Texte der ganz in Zahlen abgefaßten
Telegramme angewandt werden. Die Telegramme müssen dann den dienstlichen Vermerk „Telegramm
in Ziffern“ len chillres tragen.

S————————aa——————
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Interpunktions- und andere Zeichen:

Punkt l.
Semikolon 11

Komma 1,1

Doppelpunkt - l

Fragezeichen oder Aufforderung zur ¶Biederholut-
einer nicht verstandenen UÜbermittlung. "I17|

 ———t

Ausrufungszeichen Hl“sss“s“=
Apostro. HHiilllleseess.
Bindestrich oder Strich ..... I--- Mehl-code-

Bruchstrich . .l!l-00-0

Klammern (vor und nach den Wörtern). (0! mWe“
Anführungszeichen (vor und nach jedem Worte

2 jeder Stelle, die zwischen Anführungsteichene .. .

Untetstretchungszetchea (vor und hinter die zu unter-

streichenden Wörter oder Satzteile zu setzen)

Anruf (jeder übermittlung voranehend)Doppelstrich. .. I

Verstanden ...

Irrung

Schluß der übermittlung (Kreuz 5
Aufforderung zum Geben .—s

Warten . .i-ooo

Aufgearbeitet s"“

Um bei der libermittlung von gemischten Johlen jede Verwechselung zu vermeiden, muß dem
Bruche beim Geben ein Doppelstrich (—) vorhergehen.

hi 2. Im Verkehr deutscher Funkentelegraphenstationen miteinander treten noch folgende Zeichen
inzu:

a — —Ruhezeichen. Es darf nur von öffentlichen Küsten-
stationen und von dem Schiffe, das die Flagge Seiner Majestät des Kaisers führt, ge-
geben werden. Auf das Ruhezeichen muß jede Station sofort mit dem Geben aufhören
und darf erst wieder fortfahren, wenn sie zum Geben ausgefordert wird.

bl)%%% —. Suchzeichen. Es darf von Schiffen auf hoher See wiederholt

mit ihren eigenen Namen, welche dem Zeichen folgen müssen, gegeben werden. Es ist
gegebenenfalls zu beantworten durch „hier“ mit folgendem Namen.

8 24. 1.

gefaßt werden.

Sind sie an eine funkentelegraphische Station zum Zweck der Weiterbeförderung gerichtet, so
werden sie von dieser Station nicht übersetzt.

2. Der Zusatz

Die Funkentelegramme können mit Hilfe des internationalen Signalbuchs ab-

„PRB"“ zu dem Rufzeichen bedeutet, daß das Schiff oder die Station, von der der Ruf ausgeht, mit
der angerufenen Station unter Benutzung des internationalen Signalbuchs zu verkehren wünscht. Die
Anwendung der Buchstabengruppe I'RB als dienstliche Angabe ist für jeden anderen als den vor-
bezeichneten Zweck verboten.

117
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d) Neihenfolge der übermittlung.

25. 1. Zwischen zwei Stationen werden die Funkentelegramme gleichen Ranges einzeln
abwechselnd oder auf Verlangen der Küstenstation in Reihen von mehreren Telegrammen übermittelt,
vorausgesetzt, daß die Dauer der Ubermittlung jeder Reihe 20 Minuten nicht überschreitet.

2. Im funkentelegraphischen Verkehr zwischen Schiffen in See wird die Reihenfolge der Be-
förderung in jedem Falle von den miteinander in Verkehr tretenden Stationen vereinbart.

e) Verfahren heim Auruf der Stationen nnd bei der lübermittlung der Funkentelegramme.

26. 1. Die Bordstation ruft in der Regel die Küstenstation an. Wenn eine Küstenstation
die Anwesenheit eines Schiffes, an das sie ein Telegramm abzusetzen hat, in ihrer Reichweite aus den
Fahrplänen entnehmen kann oder auf anderem Wege feststellt und zu befürchten ist, daß das Schiff
sich nicht melden wird, so hat sie ihrerseits das Schiff anzurufen.

2. Der Anruf darf in der Regel nur erfolgen, wenn das Schiff in einer Entfernung von
weniger als 75 % der normalen Reichweite der Küstenstation sich befindet.

s. Vor dem Anruf muß die Bordstation ihre Empfangsvorrichtung so empfindlich wie möglich
einstellen und sich vergewissern, daß die anzurufende Küstenstation mit niemand in Verkehr steht. Er-
gibt sich, daß eine Ubermittlung im Gange ist, so wartet die Bordstation die erste Unterbrechung ab.

4. Die Bordstation ruft mit der Normalwelle der Küstenstation an.

b. Wenn trotz dieser Vorsichtsmaßregeln eine öffentliche funkentelegraphische Nachrichtenüber-
mittlung gestört wird, ist der Anruf auf das erste Verlangen einer dem öffentlichen Verkehr dienenden

#6l. * Küstenstation einzustellen. Diese Station hat alsdann die voraussichtliche Dauer der Wartezeit anzugeben.
#llage 2. § 27. 1. Der Anruf setzt sich zusammen aus dem Zeichen

 e s-——-A

dem dreimal wiederholten Rufzeichen der anzurufenden Station, dem Worte „de“ und dem dreimal
wiederholten Rufzeichen der gebenden Station.

2. Die angerufene Station meldet sich mit dem Zeichen

————

dem dreimal wiederholten Rufzeichen der rufenden Station, dem Worte „de“, dem eigenen Rufzeichen
und dem Zeichen

—--kz

Das Wort „de“ wird im deutschen Verkehr durch „V“ ersetzt.

28. Wenn eine Station den mit Pausen von zwei Minuten dreimal wiederholten Anruf
(6 27) nicht beantwortet, so darf dieser erst nach  Stunde wiederholt werden, nachdem die rufende
Station sich vergewissert hat, daß kein funkentelegraphischer Verkehr im Gange ist.

8§ 29. 1. Sobald die Küstenstation geantwortet hat, gibt die Bordstation an:

a) die Entfernung des Schiffes von der Küstenstation in Seemeilen,
b) die wahre Peilung') in Graden von 0 bis 360,
c) den wahren Rurs") in Graden von 0 bis 3600,
#)) die Schnelligkeit in Seemeilen,
JO) die Zahl der Wörter, die sie zu übermitteln hat.

2. Die Küstenstation gibt in ihrer Antwort die Zahl der Wörter an, die sie nach dem Schiff
zu übermitteln hat.

Anmerkung (ogl. Anlage 3).
» *) Unter wahrer oder rechtweisender Peilung versteht man den Winkel, den die Verbindungslinie zwischen dem

Schiff und der Küstenstation mit der geographischen Nord-Südlinie bildet.
“) Unter wahrem oder rechtweisendem Kurs versteht man den Winkel, den die Kiellinie eines Schifses mit

der geographischen Nord-Südlinie bildet.

Zu ) und ’?!). Die Binkel werden von Null (Norden) über Osten, Süden und Westen bis 300° gezählt.
Aus den Mitteilungen zu a) und b) kann die Küstenstation den Schiffsort seststellen.
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3. Wenn die UÜbermittlung nicht sogleich beginnen kanm, teilt die Küstenstation der Bord-
station die ungefähre Dauer der Wartezeit mit.

ç 30. Wird eine Küstenstation von mehreren Bordstationen angerufen, so entscheidet sie über
die Reihenfolge, in der die Bordstationen ihre Korrespondenzen abwickeln sollen.

Hierbei ist für die Küstenstation lediglich der Gesichtspunkt maßgebend, daß jeder beteiligten
Station Gelegenheit gegeben werden soll, die größtmögliche Zahl von Funkentelegrammen auszutauschen.

Die Küstenstation kann aus dem Schiffsort, dem Kurs und der Geschwindigkeit des Schiffes
(5§ 29) erkennen, wann etwa das anrufende Schiff die gegenseitige Reichweite verläßt.

çl K Vor Beginn des Telegrammaustausches teilt die Küstenstation der Bordstation mit,
ob die Übermittlung der Telegramme einzeln abwechselnd oder in Reihen erfolgen soll; sie beginnt
sodann die UÜbermittlung oder gibt das Zeichen

—es:

(Aufforderung zum Geben). "

§ 32. Die Ubermittlung wird durch das Zeichen

——.

eingeleitet und durch das Zeichen

—

mit nachfolgendem Rufzeichen der gebenden Station beendet.

§ 38. Enthält das zu übermittelnde Funkentelegramm mehr als 40 Wörter, so unterbricht
die gebende Station nach jeder Gruppe von etwa 20 Wörtern die Ubermittlung durch ein Fragezeichen

r5e t— e

und setzt sie erst fort, nachdem ihr die Empfangsstation das letzte gut erhaltene Wort unter Hinzufügung
eines Fragezeichens wiederholt hat.

34. 1. Werden die Zeichen undeutlich, so ist mit allen möglichen Hilfsmitteln zu ver.
suchen, die Ubermittlung zu Ende zu führen. Zu diesem Zweck wird das Funkentelegramm auf
Wunsch der Empfangsstation höchstens dreimal wiederholt. Bleiben die Zeichen trotz dieser dreimaligen
Übermittlung immer noch unleserlich, so wird das Telegramm zurückgezogen. Kommt die Empfangs-
bestätigung nicht an, so ruft die gebende Station die Empfangsstation von neuem. Erfolgt auf drei
Anrufe keine Antwort, so wird die Übermittlung eingestellt.

2. Glaubt die Empfangsstation, daß das Telegramm trotz des mangelhaften Empfangs aus-
gehöndigt werden kann, so setzt sie hinter den Kopf des Telegramms den dienstlichen Vermerk „Ré-
ception douteuse“ (im deutschen Verkehr „Aufnahme undeutlich") und gibt es weiter.

d) Quittung und Schlußzeichen.

35. 1. Die Quittung erfolgt in der durch die Ausführungsübereinkunftzuminternationalen
Telegraphenvertrage vorgeschriebenen Form, der das Rufzeichen der gebenden Station vorangesetzt und
das der empfangenden Station am Schlusse hinzugefügt wird.

2. Bei der Beförderung in Reihen wird nach jedem Telegramm Quittung erteilt.

geich 8. Der Schluß des Verkehrs zwischen zwei Stationen wird von jeder Station durch das
eichen

——

und das eigene Rufzeichen ausgedrückt.

el Leitung der Funkentelegramme.

8§6 36. 1. Als Grundsatz gilt, daß die Bordstation ihre Funkentelegramme an die nächste
Küstenstation abgibt.

2. Der Absender an Bord kann jedoch die Küstenstation bestimmen, durch die sein Telegramm
befördert werden soll.

111=



A.

— -

— 764 —

Die Bordstation wartet dann, bis diese Küstenstation die nächste ist. Ist dies nicht ausführbar,
so wird dem Verlangen des Absenders nur entsprochen, wenn die Ubermittlung ohne Störung des
Betriebes anderer Stationen geschehen kann.

XIV. EZustellung der Funkentelegramme am LBelimmeungsorte.

8§ 37. Die bei einer Bordstation eingehenden Funkentelegramme werden in ein Telegramm-
Auskunftsbuch eingetragen, in welchem die Zeit der Aushändigung des Telegramms an den Empfänger
zu vermerken ist.

8&amp; 38. Wenn ein auf einem Schiffe in See aufgeliefertes Funkentelegramm dem Empfänger
aus irgendeinem Grunde nicht zugestellt werden kann, so wirdeine Unbestellbarkeitsmeldung abgelassen
und, wenn möglich, dem Schiffe zugeführt. Kann ein bei einer Bordstation angekommenes Telegramm
nicht bestellt werden, so teilt die Bordstation dies der Ursprungsanstalt durch dienstliche Meldung mit.
Die Meldung wird, soweit möglich, der Küstenstation zugeführt, die das Funkentelegramm im Durch-
gang befördert hat, sonst der nächsten Küstenstation.

8 39. Hat sich das Schiff, für welches ein Funkentelegramm bestimmt ist, innerhalb der
vom Absender bestimmten Frist oder beim Fehlen einer solchen Bestimmung bis zum Morgen des
29. Tages bei der Küstenstation nicht gemeldet, so gibt diese dem Absender Nachricht.

Dieser kann durch eine telegraphisch oder brieflich an die Küstenstation gerichtete gebühren-
pflichtige Dienstnotiz verlangen, daß sein Telegramm weitere 30 Tage zur Ubermittlung an das Schiff
bereitgehalten werde uff. iu Ermangelung eines solchen Verlangens wird das Telegramm am Ende
des 30. Tages (den Tag der Aufgabe nicht mitgerechnet) als unbestellbar zurückgelegt.

Hat jedoch die Küstenstation die Gewißheit, daß das Schiff ihren Wirkungsbereich verlassen hat,
bevor ihm das Funkentelegramm zugeführt werden konnte, so benachrichtigt sie den Absender davon.

XV. Hesendere Telegramme.
§ 40. Unzulässig find:

Bl Telegramme mit vorausbezahlter Antwort,b) telegraphische Postanweisungen,
e) Telegramme mit Vergleichung,
d) Telegramme mit Empfangsanzeige,
0) nachzusendende Telegramme,
s) gebührenpflichtige Diensttelegramme, außer soweit es sich um die Beförderung auf den

Linien des Telegraphennetzes handelt,
u#) dringende Telegramme, außer soweit es sich um die Beförderung auf den Linien des

Telegraphennetzes nach Maßgabe der Ausführungsübereinkunft zum internationalen
Telegraphenvertrage handelt,

h) durch besonderen Boten oder durch die Post zu bestellende Telegramme.

XVI. Absetzung und Erstattung von Gebühren.

41. 1. Hinsichtlich der Absetzung und Erstattung von Gebühren gelten die Bestimmungen
der Ausführungsübereinkunft zum internationalen Telegraphenvertrage und der Telegraphenordnung
für das Deutsche Reich mit den im § 40 dieser Anweisung angegebenen Einschränkungen und unter
folgenden Vorbehalten:

Die auf die funkentelegraphische Beförderung verwandte Zeit sowie die Zeit, während der ein
Funkentelegramm bei der Küsten- oder Bordstation lagert, zählen bei den für die Absetzung und Er-
stattung von Gebühren maßgebenden Fristen nicht mit.

Die Gebührenerstattung wird von den an der Beförderung des Funkentelegramms beteiligten
Verwaltungen oder Privatunternehmungen getragen, indem einc jede auf ihren Gebührenanteil ver-
zichtet. Funkentelegramme indessen, auf welche die Artikel 7 und 8 des Petersburger Vertrages An-
wendung finden, bleiben den Bestimmungen der Ausführungsübereinkunft zu diesem Vertrage unter-
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wrorsfen — den Fall, daß die Annahme dieser Funkentelegramme auf einem Dienstver-ehen beruht.

2. Hat die gebende Station keine Quittung über das Funkentelegramm erhalten, so wird die
Gebühr nur erstattet, wenn festgestellt worden ist, daß das Funkentelegramm Anlaß zur Gebühren-
erstattung gibt.

#NDie Küsten- und Bordgebühren für die den deutschen Küstenstationen zur Weiterbeförderung
an Schiffe in See zugehenden Telegramme sind, wenn die funkentelegraphische Ubermittelung aus dem
Grunde unterbleibt, weil das Schiff den Wirkungsbereich der Küstenstation bereits verlassen hat, dem
Absender von Amts wegen zu erstatten.

Eine Erstattung der gewöhnlichen Telegrammgebühren kommt dagegen in solchen Fällen
nicht in Frage.

XVII. Ausbewahrung des Telegrammaterials.

8 42. 1. Die Urschriften der Funkentelegramme und die darauf Bezug habenden Belege
(Morsestreifen, Durchgangsblätter, Ankunftsbücher und Abrechnungsnachweisungen) werden wenigstens
12 Monate, von dem auf den Aufgabemonat folgenden Monat an gerechnet, unter Beachtung aller
für die Geheimhaltung erforderlichen Maßnahmen aufbewahrt.

2. Das auf Funkentelegramme des öffentlichen Verkehrs bezügliche Telegrammaterial ist von
den Küstenstationen monatlich bis zum 5. des neuen Monats an die Orts-Post. oder Telegraphen=

anstalt, von den Stationen auf deutschen Feuerschiffen an die ihnen besonders bezeichnete Verkehrs-
anstalt mit der ersten Gelegenheit im neuen Monat abzuliefern. -

Die Stationen an Bord deutscher Schiffe haben das Telegrammaterial des öffentlichen Ver-
kehrs, soweit möglich, mindestens einmal monatlich und außerdem bei jedesmaliger Rückkehr in den
Heimatshafen an die in den Zulassungsbedingungen genannte Verkehrsanstalt abzuliefern.

Die Bordstationen der Reichs-Marineverwaltung liefern das Telegrammaterial je nach dem
Stationsorte der Schiffe an das Telegraphenamt in Kiel oder an das Postamt in Wilhelmshaven ab.

XVIII. Abrechunng.
a) Algemeines.

48. 1. Die Küsten- und Bordgebühren werden in die durch die Ausführungsüberein-
kunft zum internationalen Telegraphenvertrage vorgesehenen Abrechnungen nicht aufgenommen.

Die Rechnungen über diese Gebühren werden zwischen den Verwaltungen der beteiligten
Regierungen ausgeglichen. Sie werden von den Verwaltungen aufgestellt, denen die Küstenstationen
unterstehen, und den beteiligten Verwaltungen übersandt.

2. Für die Beförderung eines Funkentelegramms auf den Linien des Kelegraphennetzes
gelten hinsichtlich der Abrechnung die entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsübereinkunft zum
internationalen Telegraphenvertrage.

8. Für Funkentelegramme von Schiffen werden die an Bord erhobenen Küsten= und gewöhn-
lichen Lelegrammgebühren von der Verwaltung, der die Küstenstation untersteht, der Verwaltung,
welche für die Bordstation zuständig ist, zur Last geschrieben.

Für Funkentelegramme nach Schiffen werden die Küsten- und Bordgebühren unmittelbar der
Verwaltung, die die Gebühren vereinnahmt hat, von der für die Küstenstation zuständigen Verwaltung

#r aah geschrieben. Diese vergütet die Bordgebühr an die Verwaltung weiter, der das Schiffuntersteht.

Wenn jedoch die Verwaltung, welche die Gebühren erhoben hat, dieselbe ist wie die, der die
Bordstation untersteht, wird die Bordgebühr von der für die Küstenstation zuständigen Verwaltung
nicht in Schuld gestellt.

4. In die monatlichen Rechnungen, auf Grund deren die besondere Abrechnung über die
Funkentelegramme erfolgt, werden die Funkentelegramme einzeln mit allen erforderlichen Angaben
aufgenommen. Die Rechnungen werden binnen sechs Monaten, von dem Monat an, auf den sie sich
beziehen, aufsgestellt.



b) Ausführungsbestimmungen.

8 44. Jede Bordstation hat als Unterlagen für die Abrechnung folgende monatlich abzu-

Amccr die schließende Nachweisungen in doppelter Ausfertigung nach dem Muster der Anlage 5 zu führen:
a) für die an deutsche Küstenstationen abgegebenen,
fbp) von deutschen - aufgenommenen,

c) .. an fremde " abgegebenen und

d) von fremden - aufgenommenen Funkentelegramme.

Die eine Ausfertigung aller Nachweisungen ist mit dem Telegrammaterial zusammen an die
im § 42 bezeichnete Stelle, die andere an den Eigentümer der Bordstation abzuliefern. Sind in
einzelne Nachweisungen Telegramme nicht einzutragen gewesen, so sind die betreffenden Nachweisungen
mit dem Vermerke „leer“ gleichwohl abzuliefern.

Bezüglich der von ihnen angenommenen Telegramme haben die Bordstationen sämtliche
Spalten der Nachweisungen auszufüllen, bezüglich der bei ihnen eingegangenen aber die Gebühren-
spalten bis auf diejenige der Bordgebühr unausgefüllt zu lassen.

Die Gebührenspalten sind am Schlusse des Monats aufzurechnen. ,

Die Bordstationen der Reichs-Marineverwaltung tragen nur die gebührenpflichtigen Telegramme
in die Nachweisungen ein. Leernachweisungen werden von diesen Bordstationen nicht eingesandt.

§ 45. 1. Die nur zwischen Schiffen gewechselten Funkentelegramme erscheinen nicht in den
nach § 44 zu führenden Nachweisungen.

2. Gibt jedoch eine Bordstation ein von einer anderen Bordstation aufgenommenes Funken-

telegramm an eine Küstenstation weiter, so wird das Telegramm hinsichtlich der Abrechnung wie ein
bei der erstgenannten Bordstation aufgegebenes behandelt; die Regelung der Abrechnung zwischen beiden
Bordstationen bleibt der besonderen Vereinbarung der Eigentümer überlassen.

8 46. Jede Küstenstation hat über die von ihr vermittelten Funkentelegramme folgende
monatlich abzuschließende Nachweisungen nach dem Muster der Anlage 6 zu führen.

a) für die an deutsche Bordstationen abgegebenen,
b) von deutschen - aufgenommenen,

e) - -Man fremde - abgegebenen, und

d4) von fremden aufgenommenen Funkentelegramme.

Die Eintragungen sind mit größter Genauigkeit und spätestens an dem der Beförderung
folgenden Tage vorzunehmen.

Die abgeschlossenen Nachweisungen, e. F. Leernachweisungen, sind mit dem Telegrammaterial
zusammen (5 42) abzuliefern.

47. Die Nachweisungen der Küsten= und der Bordstationen sind von den im § 42 bezeich-
neten Verkehrsanstalten an der Hand der Telegrammurschriften und der Ankunftsbücher genau zu
prüfen und im Bedarfsfalle zu berichtigen. Binnen 4 Wochen sind sodann die in den 9§ 44 und 46
zu à und b genannten Nachweisungen über die zwischen deutschen Küstenstationen und deutschen
Bordstationen gewechselten Funkentelegramme sowie die Telegrammurschriften und die Ankunftsbücher
an die O. P. D. in Hamburg, die übrigen Nachweisungen dagegen an das Auslandsbureau II des
R. P. A. einzusenden.

Die O. P. D. in Hamburg rechnet auf Grund des ihr zugehenden Materials allmonatlich mit
den Eigentümern der deutschen Bordstationen ab. Hierbei werden den Eigentümern die Küstengebühren
und die gewöhnlichen Telegrammgebühren der bei den Bordstationen aufgegebenen Funkentelegramme
in Schuld und die Bordgebühren der bei den Bordstationen eingegangenen Funkentelegramme in
Forderung gestellt.

Für den übrigen Verkehr wird die Abrechnung bis auf weiteres vom Auslandsbureau II des
R. P. A. ausgestellt.

Anlogt m
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Die O. P. D. in Hamburg hat diesem Bureau allmonatlich eine Nachweisung derjenigen Tele-
gramme zu übersenden, welche im Ausland aufgegeben und über deutsche Küstenstationen an deutsche
Bordstationen abgesetzt wurden.

ber die bei deutschen Telegraphenanstalten aufgelieferten und an das Ausland weitergegebenen
Funkentelegramme haben die Auswechselungsanstalten allmonatlich — für jedes Land getrennt — eine

Nachweisung nach dem Muster der Anlage 7 aufzustellen und an das Auslandsbureau lI des R. P. A. n
einzusenden. Leernachweisungen sind nicht erforderlich. 1## 7

Die vorstehende Anweisung tritt am 1. September 1909 in Kraft.

Berlin, den 12. August 1909.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Kraetke.
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Aulage 1.

(Zu F I8.)

Bedingungen,
von denen die Genehmigung zur Errichtung und zum Betriebe von Funkentelegraphen=

stationen an Bord deutscher Schiffe durch Privatunternehmer abhängig ist.

1. Die Genehmigung zur Errichtung und zum Betriebe der Bordstation erfolgt unter Vor-
behalt des jederzeitigen Widerrufs.

2. Die Wahl der funkentelegraphischen Apparate und Einrichtungen ist frei.
In technischer Beziehung muß die Funkentelegraphenanlage folgenden Anforderungen genügen:

a) die Einrichtung muß dem Stande der Technik entsprechend ausgeführt sein;
b) das angewandte System muß ein solches mit Abstimmung sein;

pc) die Sende= undEnpfangsgeschwindigkelt darf unter gewöhnlichen Umständen nicht hinter
12 Wörtern zu 5 Buchstaben in der Minute zurückbleiben;

d) die dem funkentelegraphischen Apparat zugeführte Kraft darf unter normalen Verhältnissen
ein Kilowatt nicht übersteigen. Eine größere Kraft kann angewendet werden, wenn das
Schiff auf eine Entfernung von mehr als 300 km von der nächsten Küstenstation Nach-
richten auszutauschen hat oder wenn infolge von Hindernissen die Ubermittlung sich nur
durch einen vermehrten Kraftaufwand ermöglichen läßt.

3. Der Unternehmer ist verpflichtet, der Reichs-Telegraphenverwaltung eine Beschreibung der
Bordstation nebst Stromlaufzeichnung einzureichen, welche ein zutreffendes Bild über die einzelnen
Bestandteile der technischen Einrichtung der Station, ihr Zusammenwirken und ihre Handhabung ergibt.
Nachträgliche Anderungen der technischen Einrichtung, die auf die Sende= oder Empfangswirkung der
Station von Einfluß sind, dürfen ohne Genehmigung der Reichs-Telegraphenverwaltung nicht vor-
genommen werden.

4. Zur Prüfung der vorschriftsmäßigen Beschaffenheit der Bordstation und der Handhabung
des Betriebes ist den Beauftragten der Reichs-Telegraphenverwaltung jederzeit zu gestatten, die Räume,
in denen die Apparate betrieben werden, zu betreten und von den Betriebseinrichtungen Kenntnis
zu nehmen. »

5. Der Funkentelegraphendienst auf dem Schiffe darf nur von deutschen Reichsangehörigen
wahrgenommen werden.

6. Jeder Telegraphist der Bordstation muß im Besitz eines von der Reichs-Telegraphenver-
waltung ausgestellten Zeugnisses sein, durch welches der Befähigungsnachweis des Telegraphisten fest-
gestellt wird in bezug auf

a) die Einstellung der Apparate,
b) die Ubermittlung und die Aufnahme (sowohl vom Morsestreifen als nach dem Gehör)

mit einer Geschwindigkeit von mindestens 20 Wörtern in der Minute,
Jc) die Kenntnis der Bestimmungen über den funkentelegraphischen Nachrichtenaustausch.

Außerdem wird durch das Zeugnis festgestellt, daß der Telegraphist durch die Reichs-TLelegraphen=
verwaltung auf das Telegraphengeheimnis verpflichtet worden ist.

7. Es kann auf die Zurückziehung des Zeugnisses erkannt werden, wenn bei Verstößen gegen
die „Anweisung für den Funkentelegraphendienst“ die Schuld nach dem Ergebnis der Untersuchung
auf den Telegraphisten fällt.
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8. Wenn festgestellt wird, daß der Verstoß auf den Zustand der Apparate oder auf dem
Telegraphisten gegebene Weisungen zurückzuführen ist, so wird in Ansehung der dem Schif erteilten

Genehmiguns ebenso verfahren.
9. Jeder Wechsel in der Person des Telegraphisten der Bordstation ist ohne Verzug der Orts-

Postanstalt des Heimathafens anzuzeigen.

10. Die Vordstation ist verpflichtet, mit jeder Küstenstation und mit jeder anderen Bordstation
ohne Unterschied des von ihnen benutzten funkentelegraphischen Systems zum wechselseitigen Austausch
der Funkentelegramme in Verkehr zu treten.

11. Der Funkentelegraphendienst regelt sich nach den Bestimmungen in der „Anweisung für
den Funkentelegraphendienst". Außerdem sind die von der Reichs-Telegraphenverwaltung etwa ergan-

genen besonderen Anordnungen zu befolgen.

12. Der Unternehmer ist verpflichtet, der Bordstation einen Abdruck des internationalen
Telegraphenvertrages von St. Petersburg vom 10. 22. Juli 1875 nebst der zugehörigen Ausführungs-
übereinkunft, einen Abdruck der gültigen Telegraphenordnung für das Deutsche Reich und sämtliche
für das Schiff in Betracht kommenden Telegraphentarife zu liefern. Die dauernde Richtighaltung
dieser Druckwerke auf Grund der amtlichen Veröffentlichungen ist sicher zu stellen.

13. Das Anrufzeichen der Bordstation wird auf . ........festgesetzt.

14. Die Bordgebühr beträgt . 7/ für das Wort, mindestens K für ein Telegramm. Sie
verbleibt dem Unternehmer. Bei Telegrammen nach Schiffen wird die Bordgebühr dem Unternehmer
durch die Reichs-Telegraphenverwaltung zugeführt. Bei Telegrammen von Schiffen ist an letztere der
Gesamtbetrag der erhobenen Gebühren nach Abzug der Bordgebühr abzuführen.

15. lber Schuld und Forderung der Vordstation wirnd ... mitt
........ abgerechnet. Als Unterlage der Abrechnung dienen Nachweisungen, in welche die

hordstation alle bei ihr aufgegebenen oder eingegangenen Funkentelegramme des öffentlichen Verkehrs

einzeln mit allen erforderlichen Angaben einzutragen hat. Die Nachweisungen sind mit dem bezüglichen
Telegrammmaterial bei jedesmaliger Rückkehr des Schiffes in den Heimatshafen n
in. .. . . . ... abzuliefern.

16. Der Aufforderung der Reichs-Telegraphenverwaltung zur zeitweiligen Einstellung des
Betriebes der Vordstation ist jederzeit ohne Verzug Folge zu leisten.

17. Bei einem Aufenthalt in den Hoheitsgewässern fremder Staaten sind die daselbst gültigen
Bestimmungen über Funkentelegraphie zu befolgen. Es ist Sache des Unternehmers, sich von diesen

Bestimmungen Kenntnis zu verschaffen.

L



Anlage 2.
(Zu E&amp; 22, 27 fl.)

Beispiel
für die Übermittlung von Funkentelegrammen zwischen Küsten= und Bordstationen.

Der Dampfer „Cap Vilano“ (Rufzeichen dcr) hat zwei Funkentelegramme an die Küsten-
station Norddeich (Rufzeichen k n d) abzugeben; in Norddeich liegt ein Telegramm für diesen Dampfer
vor. Cx befindet sich 7"° Seemeilen nordwestlich von Norddeieh mit dem Kurs nach dem englischen

Kanal zu.
Cap Vilano ruft: me ——hckkauc knä’r der der der

(Dieser Kuf wird nach Bedars in Pausen von je 2 Winuten noch zweimal wiederhol.)

Norddeich antwertet: meoe slerderder vdes

Cap Vilano: meoes“s 75 120 240

Entsernung Pe#lung Kurs
(Erläuterung: I in Seemeilen in Graden in Graden

1 20 ——

Geschwindigkeit Wart;in Seemeilen ortzahl |1 vgl. Anlage )

Norddeich:t me —1(Vortzahl mee# ß“ Berlin 12 710

50 m Radio meXXXKrast Cap Vilapo deutsch Toraddeich

—e——nu Southampton kommt Wilson an Bord meoeees-

Naxr kad

Cap Vilano:mesnsskd 12 Kran dev ss—
Norddeich: mesIlerade-

Cap Vilano: m—e —0Coa#Vilano 9 Radio es Ergelmann
Friedrichstraße 5 Berlin mee—fMles wohl an Bord meese-s
Rudollfeodev'

Norddeich:t#saee gelrmann 5ökndesse s

Cap Vilano: c. Cap ilano 5°“) 11 Radio meseecsPetit 4
rue Cimarosa Paris WeeAnrieire demain Boulogne sur mer

—eiAl’ons sse ile#

Norddeich: meses lerötkuwdesseasteeo

Cap Vilano:mese skndreesler
Norddeich: cosseskoud

Vor der Weitergabe an das Reichs-Telegraphennetz rückt die Küstenstation ihren Namen im
Kopf der Telegramme vor dem Schiffsnamen und als Aufgabezeit die Zeit des Empfanges ein,
also z. B

Norddeich UCap Vilano 9 3 10 s Radio

ekngelmann usw.

*!) Beenn die gebende Annalt unmittelbar mit der Se##mmungsanstalt arbeitet, wird vor dem Namen der Ur-
ungrannak: em B argeben: andern'ialle wund sogleich mu der Abgade des Namene der Ur'vtungar ann ali beaonnen.

1 Die Ausgabenummer des elegramms wird von den dengk #en Aerdnauonen be# allen Kunkentelegrammen.

die nach nich:de#en Beimmmungsorten gerichtei und, und be#r allen an nichidrulsche Kunennannen gebenen Funken-

lelegrammen im K. 1 Zelrgramme mi:gegeben
Ae Au'galenummer giln die Nummer. eunier welcher das Xlegramm in der 1u 14 bereic neten Lachwersung.

eindeirnacn i#



Beispiel fürdieHestimmungundMitteilungdesSchiffsorts.

 **

1*-2

TBemerkung:EsbedeutenfürdieKüstenstationdiefettenZahlendenKurs,

§°D°,"diekleinenZahlendiePeilung.F.

*#330#030

r!6#

1

2
— —

*7

118*

Anlage 3.

(Zu §5 29.)



Anlage 4.

(Zu 8 37.)

Bordstation

Eigentümer Monuat 19

Telegramm-Ankunftsbuch.
» Zeit der

Efde. Vermittelnde Empfänger über-
n Datum, Aufgabeanstalt Küstenstat und habe an Bemerkungen.

er. stenstation Aufgabenummer den Em-
fänger



Anlage 5.

(Zu § 44.)

Bordstation Monat 19

Eigentümer

Nachweifung
an deutsche . . abgegebenen

der deutsch Küstenstationen degeber Funkentelegramme.
von fremde ausgenommenen

Gesamtbetrag

Ber- Zahl der
. - . Be- der wöhn= !

Lide. Da.usgabe- mittelnde « gewohn
stimmungs-Empfänger Taxrlichen Küsten. Vord- Bemerkungen.

Nr. um anstalt Küsten- anstalt wör-Kele · ,

station "D ter gramm- gebühr gebühr
gebühren

+ PPf. Pi. 4 Pf.

U Döö5

’

Bemerkungen: Bei Telegrammen des internationalen Deikehrs, die bei der Bordstation eingehen, ist die
Ausgabenummer des Telegramms in der Spalte „Empfänger“" zu vermerken.

Bei den an Bord aufsgegeb’nen Telegrammen gilt die laufende Nummer als Ausgabenummer.



Anlage 6.

(Zu &amp; 46.)

Küstenstation

an deutsche

von fremde

Nachwei
Bord= und Feuerschiffsstationen—

Monat

sung
abgegebenen

ausfgenommenen

19

Funkentelegramme.

#Zahl

Lfde. Dat Aufgabeanstalt Bestimmungs- Empfs der Bemert
Nr. Datum ufgabeansta anstalt Empfänger Tax- eemerkungen.

wörter

a) Abrechnungspflichtige Telegramme.

b) Nicht abrechnungspflichtige Telegramme.

aufgeführt fend. unter Dinzusügung der NalionalitäBeiTelegrammen des internationalen en-tr ist in der Spalte „Empfänger"“ auch die Nummer des Telegramms
zu vermerken.



AulageZ.
(Zu &amp; 47).

Monat 19

Best in
Telegraphen

Nachweifung
über die an Anstalten der Telegraphenverwaltung weitergegebenen,

bei Telegraphenanstalten im Deutschen Reich aufgelieferten Funkentelegramme.

Lfde.

Nr.
Datum

Aufgabe-

anstalt

Ver-

mittelnde

Küsten-
station

Bordstation

(Name

des Schiffes

unter

Angabe der

Nationalität)

Empfänger
und

Aufgabe-
nummer

des

Telegramms

Zahl
der

Tax-
wörter

Weiter-

gegeben an

das

Ausland

am in

Leitung

Bemer-

kungen.

Verlin, Carl Henmanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker in Berlin.
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